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Anmerkung: 

Im folgenden Dokument wird bei der Nennung von Organen und Funktionen der jeweilige 
Gattungsbegriff verwendet. Im Bedarfsfall gilt die jeweils movierte Form (z.B. Präsident/Prä-
sidentin), ebenso die Begriffe „Oberbootsmann/Oberbootsfrau“. Auf Doppelnennungen im 
Text wird verzichtet. 
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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 

1.1 Der Verein führt den Namen: Erster Wiener Ruderclub „LIA“ und hat seinen Sitz in Wien. 
 

1.2 Der Verein gehört dem Verband „Sportunion Österreich“ sowie dessen Landesverband, 
der „Sportunion Wien“ an. Weiters ist der Verein Mitglied beim Wiener Ruderverband 
(WRV), sowie beim Österreichischen Ruderverband (ÖRV). 

 

 

§ 2 Zweck, Tätigkeit und Aufgaben des Vereins 
 

2.1 Der Verein bezweckt die körperliche und geistige Ertüchtigung seiner Mitglieder durch 
die Pflege des Rudersports unter besonderer Berücksichtigung des Leistungssports 
und der Ausbildung Jugendlicher zur Heranführung an den Leistungssport. 

 Oberstes sportliches Ziel ist die erfolgreiche Teilnahme von Mitgliedern an nationalen 
und internationalen Meisterschaften bis hin zu Olympischen Spielen.  

 Ebenso bezweckt der Verein, Mitglieder bestmöglich zu fördern, damit diese den Verein 
oder den Rudersport als Betreuer, Funktionäre oder in anderer Weise unterstützen. 

 

2.2 Der Erste Wiener Ruderclub „LIA“ ist ein überparteilicher Verein. Die Vereinstätigkeit ist 
nicht auf Gewinn gerichtet und gemeinnützig im Sinne der Bundesabgabenordnung 
(BAO). 

 

2.3 Zur besseren Verfolgung der Vereinszwecke kann der Verein anderen Vereinen und 
Verbänden mit gleicher oder ähnlicher Zweckrichtung als Mitglied beitreten oder mit die-
sen kooperieren. 

 

§ 3 Flagge und Kleidung 
 

3.1 Die Flagge des Vereins ist dunkelblau mit weißem oberen Stangenfeld, welches den 
Namen „LIA“ in blauen Blockbuchstaben zeigt. 

 

3.2 Die Ruderkleidung besteht aus weißem Leibchen mit etwa 5 cm breiten roten Quer-
streifen in zirka 5 cm Abstand und kurzen Ärmeln, dunkelblauer oder schwarzer Ruder-
hose, sowie blauem Trainingsanzug mit Clubabzeichen. 

 Bei Ruderwettfahrten besteht die Ruderkleidung aus einem ärmellosen Rennanzug, wo-
bei der Oberteil etwa 5 cm breite, rote Streifen auf weißem Grund aufweist, der Unterteil 
dunkelblau ist. Je nach Witterung kann darunter einheitlich ein weißes kurz- oder lang-
arm Leibchen getragen werden. 

 Zu Lande wird ein blauer Blazer mit langer weißer oder grauer Hose / Rock getragen, 
außerdem ein weißes Hemd und eine Clubkrawatte. Am Blazer ist das Clubabzeichen 
zu tragen. 
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§ 4 Mittel des Vereins 
 

Der Vereinszweck (§2.1) wird durch die in den Abs.1 und 2 angeführten materiellen und ide-
ellen Mittel erreicht: 

 

4.1 Materielle Mittel werden aufgebracht durch: 

a) Eintrittsgebühren neu aufgenommener Mitglieder 
b) Gründungsbeiträge der Stammmitglieder 
c) Beiträge der ausübenden, unterstützenden und jugendlichen Mitglieder 
d) Einnahmen aus Veranstaltungen des Vereins 
e) Subventionen und Förderungen aus öffentlichen Mitteln 
f) Sponsorengelder 
g) Werbeeinnahmen 
h) Spenden, Vermächtnisse, Widmungen, außerordentliche Beiträge, sowie sonstige Zuwen-

dungen und Einnahmen 
i) Allgemeine Gebühren 

 

4.2 Als ideelle Mittel dienen: 

a) Ausübung des Rudersportes und begleitender Sportarten für alle Altersstufen 
b) Erwerb des Eigentums und anderer Rechte an Booten und deren Ausrüstung, sowie an 

Örtlichkeiten, die der Unterbringung des Bootsparkes und der Ausrüstung sowie dem Auf-
enthalt der Mitglieder und ihrer Gäste dienen können 

c) Veranstaltung von Trainings-, Wett- und Vergnügungsfahrten im Rudern 
d) Herausgabe von Druckschriften fachlicher oder allgemeiner Art an Vereinsmitglieder (Ver-

einszeitungen und Vereinsnachrichten) 
e) Einrichten und Betreiben einer Internetseite 
f) Clubabende und Vorträge 

 

§ 5 Mitglieder des Vereins 
 

5.1 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 

5.2 Mitglieder des Vereins sind: 

a) Ehrenmitglieder 
b) Stammmitglieder 
c) ausübende Mitglieder 
d) jugendliche Mitglieder 
e) unterstützende Mitglieder 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

6.1 Die Mitglieder sind nach Maßgabe besonderer Bestimmungen, die sich aufgrund ihrer 
Stellung als Mitglied ergeben, berechtigt, in den Vereinsorganen mitzuwirken, Stimm- 
und Wahlrechte auszuüben, das Vereinsvermögen zu benutzen und an allen Veranstal-
tungen des Vereins teilzunehmen. 
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6.2 Die Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen obliegenden Beiträge zu entrichten, das Ver-
einsinteresse zu fördern, sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Sie 
haften dem Verein für Schäden an von ihnen benütztem Vereinsvermögen grundsätz-
lich in voller Höhe. Eine allfällige Herabsetzung der Entschädigungspflicht oder ihre Auf-
teilung obliegt dem Vorstand unter Berücksichtigung der Fahr- und Hausordnung. 

 

6.3 Zu Ehrenmitgliedern können von der Mitgliederversammlung Personen gewählt wer-
den, die sich um den Verein oder um den Rudersport im Allgemeinen besondere Ver-
dienste erworben haben. Sie genießen alle Rechte der ausübenden Mitglieder, sind 
jedoch nicht zur Leistung von Beiträgen verpflichtet. 

 

6.4 Als ausübendes Mitglied kann aufgenommen werden, wer das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, des Schwimmens kundig ist und den Rudersport betreibt. Es hat mit Aus-
nahme der den Stammmitgliedern vorbehaltenen besonderen Befugnisse (vgl. Statu-
ten § 6.5) aktives und passives Wahlrecht sowie das Stimmrecht in den Vereinsorga-
nen, denen dieses Mitglied angehört. Ein ausübendes Mitglied kann auf sein Ansuchen 
mit Bewilligung des Vorstandes für befristete Zeit den Status als unterstützendes Mit-
glied annehmen. 

 

6.5 Die Stammmitgliedschaft kann nach zehnjähriger Mitgliedschaft als ausübendes Mit-
glied und Bezahlung des Gründungsbeitrages durch Beschluss der Versammlung der 
Stammmitglieder erlangt werden. Aufgrund besonderer sportlicher Verdienste oder 
Verdienste um den Verein kann die Stammmitgliedschaft auch vor Ablauf der Dauer 
der Mitgliedschaft von zehn Jahren als ausübendes Mitglied erworben werden. Ihnen 
kommen als vollberechtigte Mitglieder des Vereins besondere Befugnisse und Rechte 
(vgl. insbesondere Statuten § 10.8, § 11.6, § 12, § 13.2, § 14.2) zu. Die Höhe des 
einmaligen Gründungsbeitrages wird von der Versammlung der Stammmitglieder fest-
gesetzt. 

 

6.6 Als jugendliche Mitglieder können Personen unter 18 Jahren aufgenommen werden, 
die des Schwimmens kundig sind und den Rudersport betreiben. Sie sind in den Ver-
einsorganen nicht stimmberechtigt und nicht wählbar. Die Benützung des Vereinsver-
mögens ist ihnen nur unter besonderer Anleitung gestattet. 

 

6.7 Unterstützende Mitglieder sind Förderer der Zwecke des Vereins. Die Benützung des 
Vereinsvermögens ist ihnen nach in der Hausordnung festgelegten Richtlinien gestattet. 
Zur ausübenden ruderischen Tätigkeit und/oder Benützung der Sportgeräte sind sie 
nicht berechtigt. Ein aktives oder passives Wahlrecht kommt ihnen nicht zu. Unterstüt-
zende Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu entrichten, der in der Beitragsordnung 
festgelegt ist. 

 

6.8 Ein Mitglied darf ohne schriftliche Information an den Vorstand keinem anderen Ruder-
verein beitreten. 

 

6.9 Jedes Mitglied erteilt durch seinen Vereinsbeitritt unwiderruflich die Zustimmung, dass 
seine personenbezogenen Daten, insbesondere Vor- und Zuname, Geburtsdatum, 
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Anschrift, E-Mail-Adresse, Funktion innerhalb des Vereines, sportliche, organisatorische 
und fachliche Ausbildung sowie sportliche Erfolge mittels Datenverarbeitung erfasst wer-
den. Dies gilt sowohl im Verein, in der Sportunion Wien, in der Sportunion Österreich 
sowie in den zuständigen Fachverbänden, dem Wiener Ruderverband und dem Öster-
reichischen Ruderverband. Die Zustimmung gilt insbesondere für die Zusendung von 
Nachrichten, Zeitungen, Einladungen und zur Erfassung für alle fachlichen sportlichen 
und finanziellen Abwicklungen im Verein. Ebenso gilt die Zustimmung für die Verwen-
dung von Abbildungen des Mitgliedes bzw. Nennung auf der Vereinshomepage und in 
Vereinspublikationen. 

 

6.10 Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen der persönlichen Daten (Name, Adresse, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer) dem Verein unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 7 Aufnahme von Mitgliedern 
 

7.1 Über die Aufnahme von jugendlichen und unterstützenden Mitgliedern entscheidet der 
Vorstand. 

 

7.2 Über die vorläufige Aufnahme als ausübendes Mitglied entscheidet der Vorstand auf-
grund eines Antrages. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf keiner Begrün-
dung. 

 

7.3 Frühestens nach einem Jahr erfolgt die endgültige Aufnahme als ausübendes Mitglied 
durch die Stammmitglieder in der Mitgliederversammlung mit 2/3 - Mehrheit (Ballo-
tage). Das Ergebnis ist dem Aufnahmewerber mitzuteilen, das Stimmenverhältnis ist 
geheim zu halten. 

7.4 Jugendliche Mitglieder werden nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorläufig aus-
übende Mitglieder, sind jedoch innerhalb des Vereinsjahres der Ballotage zu unterzie-
hen. 

 

7.5 Im Falle der Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand oder die Mitgliederver-
sammlung kann ein neuerliches Aufnahmeansuchen erst nach Ablauf von 6 Monaten 
gestellt werden. 

 

7.6 Bei der Antragstellung für die Aufnahme als Mitglied ist eine Eintrittsgebühr, die von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt wird, zu entrichten. Die Eintrittsgebühr wird im Fall 
der Ablehnung zurückerstattet. 
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§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

8.1 Die Mitgliedschaft wird beendet durch: 

a) Tod des Mitgliedes 
b) Durch Austritt. Dieser ist nur zum Ende des Vereinsjahres möglich und muss unter Ein-

haltung einer Kündigungsfrist von einem Monat dem Vorstand nachweislich schriftlich mit-
geteilt werden. Ein wirksamer Austritt lässt die zum Zeitpunkt des Austrittes bestehenden 
finanziellen Verpflichtungen des Mitglieds, insbesondere auf Bezahlung offener Mitglieds-
beiträge, unberührt. 

c) Ausschluss durch den Vorstand bei jugendlichen, unterstützenden und vorläufig aufgenom-
menen Mitgliedern 

d) Exballotage bei ausübenden Mitgliedern oder Stammmitgliedern 
 

8.2 Der Ausschluss und die Exballotage können erfolgen, wenn: 

a) sich das Mitglied einer unehrenhaften Handlung schuldig gemacht hat 
b) das Mitglied die Statuten verletzt, grober Vergehen gegen die Fahr- und Hausordnung für 

schuldig befunden wird oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht beachtet 
c) das Mitglied Handlungen setzt, die geeignet sind, das Ansehen oder den Zweck des 

Vereins zu schädigen 
d) das Mitglied mit der Bezahlung geschuldeter Beiträge gemäß den Bestimmungen der 

Statuten § 8.4. säumig ist 
 

8.3 Die Exballotage ist vom Vorstand oder von mindestens 10 % der stimmberechtigten 
Mitglieder zu beantragen. Sie erfolgt durch die Stammmitglieder in der Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit.  Das auszuschließende Mitglied kann sich in der Ver-
sammlung verteidigen, darf jedoch an der Abstimmung nicht teilnehmen. 

 

8.4 Mitgliedern, die mit ihren Beiträgen im Rückstand sind, kann auf ihr Ansuchen eine 
Zahlungsfrist durch den Vorstand gewährt werden. Ohne Ansuchen um Erstreckung 
kann bei dreimonatigem Rückstand nach schriftlicher Mahnung mittels Einschreiben der 
Name des säumigen Mitglieds bekannt gemacht und verfügt werden, dass es Vereins-
vermögen nicht benutzen darf und in Versammlungen nicht stimmberechtigt ist. Bleibt 
das Mitglied weiterhin säumig oder hält ein Mitglied eine Zahlungsfrist nicht ein, kann 
ein jugendliches oder unterstützendes Mitglied durch Beschluss des Vorstandes, ein 
ausübendes Mitglied oder Stammmitglied durch Exballotage ausgeschlossen werden. 

 

8.5 Der Vorstand ist berechtigt, den Ausschluss oder die Exballotage eines Mitglieds 
sowie die Gründe hierfür zu veröffentlichen und anderen Vereinen oder Verbänden be-
kannt zu geben. 
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§ 9 Organe des Vereins 
 

9.1 Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Versammlung der Stammmitglieder 
d) die Rechnungsprüfer 
e) das Schiedsgericht 
f) die Bootsleuteversammlung (geregelt in der Fahrordnung) 
 

9.2 Die Tätigkeit in den Vereinsorganen ist ehrenamtlich. Der Ersatz von Barauslagen 
oder die Zuerkennung von Honoraren bedarf eines besonderen Beschlusses des Vor-
stands. 

 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 
 

10.1 An der Mitgliederversammlung dürfen alle Mitglieder teilnehmen. Vom Stimmrecht aus-
geschlossen sind jedoch nicht-ballotierte Mitglieder, jugendliche Mitglieder, unterstüt-
zende Mitglieder, sowie Mitglieder, die vom Stimmrecht wegen Säumigkeit in der Ent-
richtung von Beiträgen ausgeschlossen sind. 

 

10.2 Die ordentliche Mitgliederversammlung hat im ersten Drittel jedes Jahres stattzufinden. 
Sie ist vom Vorstand spätestens 4 Wochen vor dem Termin einzuberufen. In der Ein-
berufung ist ein Termin bekanntzugeben, bis zu welchem Anträge von Mitgliedern be-
kannt zu geben sind. 

 

10.3 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand binnen 4 Wochen auf 
Antrag von mindestens 10 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder oder auf eigenen 
Beschluss einzuberufen. 

 

10.4  Eine Mitgliederversammlung ist zur festgesetzten Zeit ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der Anwesenden beschlussfähig. 

 

10.5 Beschlüsse einer Mitgliederversammlung bedürfen, sofern nicht anders bestimmt ist, 
der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

 

10.6 Eine Mitgliederversammlung ist vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung von einem 
Vizepräsidenten zu leiten. Sind auch diese verhindert, nominieren die anwesenden Vor-
standsmitglieder einen Vorsitzenden. 
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10.7 Der Mitgliederversammlung sind Beschlüsse in folgenden Angelegenheiten vorbehalten: 

 

a) Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer 

b) Genehmigung des Berichtes des Vorstandes, des Budgets, sowie die Entlastung 
des Vorstandes 

c) Änderung der Statuten mit 2/3–Mehrheit der anwesenden Stammmitglieder. Der 
Antrag hierzu ist von der Stammmitgliederversammlung, vom Vorstand oder von 
mindestens 10 Prozent der ausübenden Mitglieder zu stellen. Bei der Einberufung 
der Mitgliederversammlung muss über das Vorhaben die Statuten zu ändern, in-
formiert werden. Der Antrag dazu muss mindestens eine Woche vor der Mitglie-
derversammlung den Mitgliedern schriftlich kommuniziert werden. 

d) Ballotage (2/3 - Mehrheit) und Exballotage (einfache Mehrheit) 

e) Wahl von Ehrenmitgliedern und Ehrenpräsidenten 

f) Beschluss und Änderung der Geschäftsordnung mit 2/3-Mehrheit sowie der Fahr-
, Beitrags-, oder Hausordnung mit einfacher Mehrheit 

g) Ernennung von Bootsleuten und von fahrkundigen Mitgliedern aufgrund eines 
Antrags der Bootsleuteversammlung 

h) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgebühren für ausübende 
Mitglieder, jugendliche Mitglieder und unterstützende Mitglieder nach den Maßga-
ben der in der Geschäftsordnung dargelegten Richtlinie,  sowie deren Zahlungs-
modalitäten 

 
i) Festsetzung außerordentlicher Beiträge 

j) Beitritt zu anderen Vereinen und Verbänden sowie die Wahl der Delegierten in 
diese 

k) Festlegung des rudersportlichen Programms nach Vorschlag des Oberbootsman-
nes 

l) Bewilligung der Veräußerung von Vereinsvermögen und Bewilligung von Ausla-
gen, sofern der Wert mehr als das 30–fache (dreißigfache) des Jahresbeitrages 
eines vollzahlenden ausübenden Mitgliedes ausmacht. Dies gilt auch für den Ab-
schluss von Verträgen, sofern Verpflichtungen eingegangen werden, die im Wert 
per anno mehr als das 30-fache (dreißigfache) des Jahresbeitrages eines voll-
zahlenden ausübenden Mitgliedes ausmachen. 

m) Freiwillige Auflösung des Vereins gemäß Statuten § 15 

 

10.8 Bei Beschlüssen in Angelegenheiten der Statuten § 10.7 c), § 10.7 d), § 10.7 i), § 
10.7 j), § 10.7 l) und § 10.7 m) sind nur Stammmitglieder stimmberechtigt. 
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§ 11 Der Vorstand 
 

11.1 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins als Kollegialorgan. Er entscheidet in allen 
nicht ausdrücklich anderen Organen vorbehaltenen Angelegenheiten. 

 

11.2 Der Vorstand besteht aus höchstens 20 Mitgliedern, die Mindestanzahl wird durch 
gesetzliche Bestimmungen geregelt. Mögliche Vorstandspositionen sind: 

 

a)  1 Präsident 

b) 1 oder mehrere Vizepräsidenten 

c) 1 oder mehrere Schriftführer 

d) 1 oder mehrere Kassiere 

e) 1 Oberbootsmann 

f)  2 oder mehrere Fahrwarte 

g) 1 oder mehrere Jugendwarte 

h) 1 oder mehrere Zeugwarte 

i)  1 oder mehrere Hauswarte 

j)  1 Aktivenvertreter 

k) sowie Beisitzer 

 

11.3 Werden für eine Funktion mehrere Personen gewählt, so sind ihre speziellen Aufga-
benbereiche lt. Geschäftsordnung § 2.12 vom Präsidenten festzulegen. 

 

11.4 Ehrenpräsidenten haben Sitz und Stimme im Vorstand, werden jedoch nicht auf die 
Zahl der Vorstandsmitglieder gemäß Statuten § 11.2 angerechnet. 

 

11.5 Der Vorstand kann ausscheidende Vorstandsmitglieder durch Kooptierung ersetzen. 
 

11.6 Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung alljährlich für eine 
bestimmte Funktion gewählt. 

Zum Präsidenten, Vizepräsidenten und zum Kassier können nur Stammmitglieder ge-
wählt werden. 

Zum Oberbootsmann kann nur ein Mitglied gewählt werden, das bereits Bootsmann ist. 

Die Funktionsperiode dauert grundsätzlich ein Jahr, jedenfalls aber bis zur Neuwahl 
oder Neubesetzung der entsprechenden Funktion. 
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11.7  Der Vorstand ist bei Anwesenheit des Präsidenten oder Vizepräsidenten und dreier 
weiterer Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Sitzungen des Vorstan-
des werden nach Bedarf einberufen. 

 

11.8  Jedes Vorstandsmitglied ist für die seinen Aufgabenbereich betreffende Gebarung dem 
Verein verantwortlich. 

 

11.9  Der Präsident vertritt den Verein nach außen, er ist alleinvertretungsbefugt. Er voll-
zieht die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung. Er beruft die 
Sitzungen des Vorstandes ein und leitet diese. Ausfertigungen aufgrund von Beschlüs-
sen des Vorstandes sind von ihm oder einem Vizepräsidenten, sowie von einem zwei-
ten Vorstandsmitglied zu zeichnen. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Ver-
ein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich vom Prä-
sidenten erteilt werden. 

 

11.10  Die Vizepräsidenten vertreten den Präsidenten bei dessen Verhinderung in allen Be-
fugnissen. 

 

11.11  Die Schriftführer führen den Schriftverkehr des Vereines sowie die Protokolle der Sit-
zungen. 

 

11.12  Die Kassiere erstellen das Budget und den Kassabericht und führen die Gebarung 
des Vereines nach den Beschlüssen der Vereinsorgane. Sie haben die Bücher mit 31. 
Dezember abzuschließen. 

 

11.13  Die Befugnisse der anderen Vorstandsmitglieder werden durch die Geschäftsordnung, 
die Hausordnung und die Fahrordnung geregelt. 

 

§ 12 Versammlung der Stammmitglieder 
 

12.1 Der Versammlung der Stammmitglieder ist die Beschlussfassung über die Ernennung 
neuer Stammmitglieder und die Festsetzung des Gründungsbeitrages vorbehalten. 

 

12.2 Die Stammmitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden 
Stammmitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit 2/3 - Mehrheit gefasst. 
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§ 13 Die Rechnungsprüfer 
 

13.1 Die Mitgliederversammlung wählt alljährlich für die folgende Funktionsperiode zwei 
Rechnungsprüfer. 

 

13.2 Einer der Rechnungsprüfer muss Stammmitglied sein. 
 

13.3 Die Rechnungsprüfer haben die Gebarung des Vereins auf sachliche und rechnerische 
Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit im Rahmen der vereinsgesetzlichen 
Bestimmungen zu prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Zu die-
sem Zweck sind sie berechtigt, jederzeit Einblick in die Gebarungsunterlagen zu neh-
men. Sie haben die Bücher innerhalb von 4 Wochen nach deren Abschluss zu prüfen. 

 

§ 14 Das Schiedsgericht 
 
14.1 Aus dem Vereinsverhältnis entstehende Streitigkeiten sind vom Schiedsgericht end-

gültig zu entscheiden. 

 

14.2 Jeder der Streitteile wählt einen Schiedsrichter. Diese wählen einen Obmann. Können 
sich die Schiedsrichter nicht über die Person des Obmannes einigen, so entscheidet 
unter den Vorgeschlagenen das Los. Mitglieder eines Schiedsgerichts können nur 
Stammmitglieder sein. 

 

14.3 Unterlässt ein Streitteil die Nominierung eines Schiedsrichters binnen 8 Tagen nach 
Anrufung des Schiedsgerichts, so kann der Vorstand, sofern er nicht selbst Partei 
des Verfahrens ist, einen Schiedsrichter nominieren. Im Fall, dass der Vorstand selbst 
Partei ist, erfolgt die Nominierung grundsätzlich durch die Stammmitgliederversamm-
lung, in dringlichen Fällen durch drei Stammmitglieder. 

 

14.4 Das Schiedsgericht entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen und unter Wah-
rung der Grundsätze des beiderseitigen, rechtlichen Gehörs und unter Gewährleistung 
seiner vollen Unbefangenheit. 

 

14.5 Ein permanenter Schiedssenat für finanzielle Verpflichtungen von Mitgliedern besteht 
aus zwei Stammmitgliedern - einem Vorsitzenden und dessen Vertreter - und wird von 
der Mitgliederversammlung gewählt. Entscheidungen fallen in Einzelsenaten, der Ver-
treter vertritt den Vorsitzenden nur in dessen Verhinderungsfall. 

 

14.6 Das Schiedsgericht ist eine Schlichtungseinrichtung gemäß § 8 Vereinsgesetz und kein 
Schiedsgericht gemäß § 577 ff Zivilprozessordnung. 
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§ 15 Auflösung des Vereines 
 

15.1 Über die freiwillige Auflösung des Vereins entscheidet eine nur zu diesem Zweck ein-
zuberufende außerordentliche Mitgliederversammlung mit 2/3 - Mehrheit aller anwesen-
den Stammmitglieder. Die Einladung zu dieser Mitgliederversammlung hat an die 
Stammmitglieder mittels Einschreibbriefes zu erfolgen. Der Beschluss zur Vereinsauf-
lösung ist nur gültig, wenn die Hälfte aller Stammmitglieder anwesend ist. 

 

15.2 Die Mitgliederversammlung wählt nach dem Beschluss über die Auflösung aus den 
Stammmitgliedern einen Liquidationsausschuss, der an die Stelle des bisherigen Vor-
standes tritt. Dieser Ausschuss hat die Liquidation des Vereines durchzuführen. Die 
Mitgliederversammlung hat Beschluss darüber zu fassen, wem das nach Abdeckung 
der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen ist. Der Liquidationsaus-
schuss hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der 
zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. 

 

15.3 Bei (freiwilliger oder behördlicher) Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisheri-
gen begünstigten Vereinszwecks ist das nach Abdeckung der Passiva verbleibende 
Vereinsvermögen jedenfalls für die in dieser Rechtsgrundlage angeführten, gemäß § 4a 
Abs 2 EStG 1988 begünstigten Zwecke, zu verwenden. 

 

Zu diesem Zweck ist das verbleibende Vermögen an den Wiener Ruderverband mit der 
zwingenden Auflage der ausschließlichen Verwendung für den Zweck der Förderung 
des Rudersports zu übergeben, wenn diesem zum Zeitpunkt der Vermögensübergabe 
die Begünstigung gemäß§ 4a EStG 1988 zukommt.  

 

Sollte dem Wiener Ruderverband im Zeitpunkt der durch die Auflösung des Vereins 
oder den Wegfall des bisherigen begünstigten Vereinszwecks nötigen Vermögensab-
wicklung nicht mehr existieren, ihm die Begünstigung gemäß § 4a EStG 1988 nicht 
mehr zukommen, oder aus sonstigen Gründen die Übergabe des Vermögens nicht im 
Sinne obiger Ausführungen möglich sein, soll das verbleibende Vermögen des Vereins 
anderen Körperschaften zufallen, die die genannten Voraussetzungen erfüllen.  
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§ 16 Vereinsjahr 
 

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 17 Interpretation und Reihenfolge 
 

Ergeben sich aus den Statuen, Geschäftsordnung und anderen Ordnungen Widersprü-
che gelten die Dokumente in folgender Reihenfolge: 1) Statuten, 2) Geschäftsordnung, 
3) alle weiteren Ordnungen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
______________________     ______________________ 
Präsident       Für die Ausführung 
Dr. Matthias Schreiner      Dr. Claudia Stuby 
 

 
 
 
Wien, im März 2026 
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